
 

Bei Rückfragen gibt der Vorstand des Vereins gerne Auskunft:  
1. Vors.: Dr. Florian Schön Brunnring 34 Tel. 1674581 
2. Vors.: Jenny Wienert jenny.wienert@gmx.de  Tel. 0176 23169266 
Kassiererin: Mandy Wachendorfer Almenstr. 14 Tel. 1671708  
Schriftführerin: Carolin Kohler Ringstr. 9 Tel. 9864109  
                                   Stand: 06/2023  

Elterninitiative Kernzeitbetreuung Wurmlingen e.V. 
Postanschrift: c/o Dr. Florian Schön, Brunnring 34, 72108 Rottenburg 
Telefon Kernzeit (altes Schulhaus): 07472 – 94 88 997 
 

 
1. ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT  

 
 Ich bin/Wir sind bereits Mitglied/er im Kernzeitverein (dann weiter mit 2.). 
 
 Hiermit beantrage/n ich/wir die Mitgliedschaft im Kernzeitverein.  
 
Der Beitrag beträgt aktuell jährlich 5 € pro Mitglied bzw. Familie. Der Betrag entfällt sofern ein Kind die 
Kernzeit besucht. An seine Stelle tritt der monatliche Beitrag zur Kernzeitbetreuung. Dieser beträgt aktuell 
monatlich 20 € pro Kind. Der Betrag kann aus wirtschaftlichen Gründen angepasst werden. Mit Beendigung 
der Grundschulzeit des zu betreuenden Kindes endet meine/unsere Mitgliedschaft automatisch. 
 

 

Name, Vorname (Mutter): _____________________________________________ 

 

 Name, Vorname (Vater):   _____________________________________________ 

 

Anschrift: __________________________________________________________ 

 

Telefon (privat / für Notfälle):______________________ / ___________________ 

 
 
Künftig erhalte/n ich/wir die Mitteilungen elektronisch an:  

 

E-Mail-Kontakt   _________________________________________ 

 
Ich bin/Wir sind einverstanden, dass die von mir/uns angegebenen personenbezogenen Daten von der 
Elterninitiative Kernzeitbetreuung Wurmlingen e.V. („Kerni“) gespeichert und für den Informationsaustausch 
in allen Kerni-Angelegenheiten genutzt werden. Die Daten werden nicht veröffentlicht. Zugang haben nur 
der Vorstand soweit durch seine Aufgaben erforderlich und die Betreuerinnen soweit erforderlich. Eine 
Weitergabe an Dritte erfolgt nicht oder nur bei überwiegendem und berechtigtem Interesse (etwa auf 
Verlangen an das Finanzamt oder an Versicherungen). 
 
 
_______________________________         __________________________________ 
Ort, Datum                                                     Unterschrift Erziehungsberechtigte (Mutter) 
 
 
_______________________________      ______ 
Ort, Datum                                                     Unterschrift Erziehungsberechtigter (Vater) 
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2. ANMELDUNG KERNI-KIND/ER 
 
Hiermit melde/n ich/wir mein/unser Kind __________________________________ (Vor- und Nachname), 

 
geboren am ______________, ab dem __________ verbindlich für die Kernzeitbetreuung Wurmlingen an.  

 
Am Beginn der Betreuung befindet sich das Kind in der 1.      2.      3.      4.   Klasse 
 
Mein/unser Kind hat folgende Allergien ________________________________________________ 
 
bzw. muss folgende Medikamente nehmen ____________________________________________ 

 
Mein/unser Kind wurde über die Regeln, die von ihm während der Kernzeitbetreuung einzuhalten 
sind, aufgeklärt:  
 
1. Kommt ein Kind in der Kernzeit an, muss es sich bei der anwesenden Betreuerin anmelden. 
2. Verlässt ein Kind den Innenbereich, muss es sich von der anwesenden Betreuerin abmelden. 
3. Während der Kernzeitbetreuung darf sich das Kind nur innerhalb der weißen Linien (= innerhalb 
des Schulgeländes) aufhalten.  
4. Es bedarf einer schriftlichen Erklärung eines Elternteiles, wenn ein Kind frühzeitig die Kernzeit 
verlassen möchte. 
5. Wenn Kinder die Kerni an einem Tag verlassen haben und nach Hause gegangen sind, nehmen 
sie erst am nächsten Schultag wieder an der Betreuung teil. „Pendelkinder“, die zum Essen heimgehen und 
anschließend wieder in die Kerni möchten, sind aus organisatorischen Gründen nicht möglich. 
6. Für Eltern von Kindern der Grundschulförderklasse gilt, dass eine rechtzeitige Informationspflicht 
(mindestens ein Tag zuvor) an die Kernzeit besteht, falls Änderungen im Betreuungsbedarf bestehen.  
 
_______________________________        
Ort, Datum                                                      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  
 
Ich/wir, die nachfolgend unterzeichneten Erziehungsberechtigte(n), sind einverstanden, dass meine/unsere 
unten bezeichneten personenbezogenen Daten von der Elterninitiative Kernzeitbetreuung Wurmlingen e.V. 
(„Kerni“) gespeichert und für den Informationsaustausch in allen Kerni-Angelegenheiten genutzt werden. 
Die Daten werden nicht veröffentlicht. Zugang haben nur der Vorstand soweit durch seine Aufgaben 
erforderlich und die Betreuerinnen soweit erforderlich. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht oder nur bei 
überwiegendem und berechtigtem Interesse (etwa auf Verlangen an das Finanzamt oder an 
Versicherungen). Gespeichert sind zu den Erziehungsberechtigten: Vor- und Nachname, Anschrift, 
Telefonnummer(n), E-Mail-Adresse, Bankverbindung + Kontoinhaber, Vertragsdatum, Unterschrift. 
Gespeichert sind zum Kind/zu den Kindern: Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Beginn des Kerni-
Besuchs, Allergien, einzunehmende Medikamente  
 
________________________________________ _____________________________________ 
Familienname, Vorname (Mutter) (in Druckbuchstaben) Familienname, Vorname (Vater) (in Druckbuchstaben) 
 
 
_______________________________         __________________________________ 
Ort, Datum                                                      Unterschrift Erziehungsberechtigte (Mutter) 
 
_______________________________      ______ 
Ort, Datum                                                      Unterschrift Erziehungsberechtigter (Vater) 
 
Mehr Information finden Sie beispielsweise im Internet unter:  
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/datenschutz-im-verein/ 
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Umfang der Betreuung: 
Der Verein betreut im Rahmen der verlässlichen Grundschule angemeldete Schulkinder der Grundschule 
Wurmlingen vor Unterrichtsbeginn mindestens für die Zeiten von 07.30 Uhr bis 8 Uhr und nach 
Unterrichtsende von 12.20 Uhr bis 13 Uhr. Die aktuell gültigen erweiterten Öffnungszeiten sind auf der 
Homepage der Grundschule hinterlegt und hängen an der Eingangstür der Kernzeit aus. 
Die Verantwortung für den Weg zur Kernzeit bzw. von der Kernzeit nach Hause obliegt den Eltern. 
 
Haftungsausschluss: 
Die Kernzeitbetreuung bietet den Eltern der angemeldeten Kinder eine große Flexibilität in der Betreuung. 
So ist es nicht nötig, dass Eltern ihre Kinder fest für bestimmte Zeiten oder Tage anmelden. Daher können 
angemeldete Kinder auch „unentschuldigt“ fernbleiben, wenn sie etwa krank sind oder eine familiäre 
Situation das nahe legt. Das bedeutet, dass die Kernzeitbetreuung nicht täglich überprüfen kann, ob ein 
Kind geplant nicht erscheint oder aus unerwarteten Gründen. Die Kernzeitbetreuung übernimmt daher keine 
Verantwortung dafür, wenn Kinder beispielsweise entgegen elterlicher Absicht nicht in der 
Kernzeitbetreuung erscheinen. Ein solches nicht beabsichtigtes Fernbleiben wird nicht registriert, weil es 
als Teil der Flexibilität in der Betreuung betrachtet wird. Dieser Haftungsausschluss ist fester Bestandteil 
des Anmelde- und Betreuungsvertrages. 
 
Beiträge: 
monatlich 20 € pro Kind (Betrag kann aus wirtschaftlichen Gründen angepasst werden) 
 
Zahlungsmodus, Fristen: 
Die Beiträge sind jeweils zum Ersten eines Monats fällig. Sie werden im Lastschriftverfahren eingezogen 
zu Gunsten des Vereinskontos 411211 bei der Kreissparkasse Tübingen (BLZ 641 500 20). Die 
Mandatsreferenznummer wird im Kontoauszug des Kreditinstituts mitgeteilt. 
Eine Abmeldung des Kindes muss zum Monatsende des Folgemonats schriftlich erfolgen. Ausnahme: 
Zum Schuljahresbeginn ist eine Kündigung bis 20. September zum Monatsende möglich. Damit kann in 
Ruhe der neue Stundenplan abgewartet werden, bevor über eine Abmeldung entschieden wird.  
Mit Beendigung der Grundschulzeit des zu betreuenden Kindes wird das Kind automatisch von der 
Betreuung abgemeldet. 
 
 
3. ERTEILUNG ABBUCHUNGSERMÄCHTIGUNG 

 
Ich bin damit einverstanden, dass die fälligen Beiträge monatlich von meinem Konto per Lastschriftverfahren 
eingezogen werden (Mandatsreferenznummer wird im Kontoauszug mitgeteilt) 

 
 
Bank: ____________________________          BIC:       ___________________________ 

 
 
IBAN:      _______________________________________________________________          

 
 
Kontoinhaber/in:  ___________________________________________________________ 
 
 
_____________    ______________________________________ 

 Datum     Unterschrift Kontoinhaber/in 
 

 


